
Satzung  
über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 

für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Breitenberg 
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
in der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 17.12.2009, in Kraft seit 01.01.2010 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes sowie des § 13 der Abwassersatzung vom 
21.04.2006 jeweils in der zuletzt geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung vom 17.12.2001 folgende Satzung erlassen: 

 
I. Abschnitt 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde betreibt die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Breitenberg (Abwassersatzung) vom 21.04.2006 als 
jeweils eine selbständige öffentliche Einrichtung  
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung, 
b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung, 
 
(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der jeweiligen zentralen öffentli-
chen Schmutzwasserbeseitigungsanlage einschließlich der Kosten für den ersten Grund-
stücksanschluss (Schmutzwasserbeiträge), 

b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserbesei-
tigungsanlagen (Abwassergebühren), 

 
 (3) Grundstücksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst. a) ist der Anschlusskanal von 
dem Straßenkanal (Sammler) bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstücks, ohne 
Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstück. 
 

II. Abschnitt 
Schmutzwasserbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Schmutzwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen einschließlich des jeweils ersten Grundstücksanschlus-
ses Schmutzwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
erwachsenden Vorteile. 
 
(2) Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehört  der Aufwand für die Herstel-

lung 
a) des Klärwerkes, 
b) der Pumpstation, 
c) von Druckleitungen und Hebeanlagen, 
d) von Schmutzwasserkanälen und -schächten,  
e) von jeweils einem Anschlusskanal zu den einzelnen Grundstücken mit Nebeneinrich-

tungen, nicht jedoch für die auf dem Grundstück herzustellenden Schmutzwasseranla-
gen (z. B. Anschlussleitung und Reinigungsschacht). 
 



(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht der Aufwand, der durch Leistungen und Zu-
schüsse Dritter gedeckt wird, die Kosten für die laufende Unterhaltung und Anteile an den 
allgemeinen Verwaltungskosten.  
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 

genutzt werden dürfen, 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der 
Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 
 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage tat-
sächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-
rechtlichen Sinne. 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Schmutzwasserbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezoge-
ner Flächenbeitrag erhoben. 
 
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags werden für das erste Vollge-
schoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 25 % der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht (Vollgeschossmaßstab). Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderhei-
ten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je ange-
fangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstü-
cken je angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 
 
(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, 

wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist, 
 

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist, 
 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an eine 
Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Stra-
ße verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen, 
 

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) – c) ergebenden Grenzen 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite 
und einer Parallelen hierzu, die in einer der übergreifenden Bebauung oder der übergrei-
fenden gewerblichen Nutzung entsprechenden Tiefe verläuft, 
 



e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-
geordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder und 
Festplätze – nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei 
Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche, 

 
f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof 

festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Schmutzwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossenen oder anschließbaren Baulichkeiten, geteilt durch die 
Grundflächenzahl GRZ 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstückes. Die so 
ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen je-
weils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 
 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB) die Grundfläche der an die 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen oder anschließbaren Baulichkeiten, 
geteilt  durch die Grundflächenzahl GRZ 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buch-
grundstückes. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, 
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 
 

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie), die Fläche 
des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. 
 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Voll-
geschosse, 
 

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, 
sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen angegeben 
ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen über 0,5 auf volle Zahlen aufgerundet 
werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichtigung, 
 

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoss, 

 
d) die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollge-

schosse, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollge-
schosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buch-
stabe b) überschritten werden, 
 

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der Vollge-
schosse nicht bestimmt ist und durch die übrigen Festsetzungen des  Bebauungsplans 
die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht abzuleiten ist, 
aa)  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
bb)  bei bebauten Grundstücken, deren Gebäude ausschließlich Geschosshöhen 
       aufweisen, die die nach landesrechtlichen Vorschriften geltende Mindesthöhe 
       nicht erreichen, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
cc)  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der in der näheren 
       Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse, 
dd)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von 
       einem Vollgeschoss, 
 

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die au-
ßerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, Fest- 



und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss angesetzt, 
 

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird - bezogen 
auf die Fläche nach Abs. 3 Buchstabe h) - ein Vollgeschoss angesetzt. 

 
§ 5 

Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage beträgt je m² beitragspflichtiger Fläche 2,45 €. 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte 
sind Gesamtschuldner. 

 
§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öf-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des ersten 
Grundstücksanschlusses. 
 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 
mit dessen Genehmigung. 
 

§ 8 
Vorauszahlungen 

 
Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der Aus-
führung der Maßnahme begonnen wird. § 6 gilt entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung 
ist bei der Erhebung des endgültigen Beitrags gegenüber dem Schuldner des endgültigen 
Beitrags zu verrechnen. 
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung. 
 

§ 10 
Ablösung 

 
Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im ganzen durch Vertrag zwi-
schen Beitragspflichtigem und Gemeinde in Höhe des voraussichtlich entstehenden An-
spruchs abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung. 
 
 
 

 
III. Abschnitt 



Abwassergebühr 
 

§ 11 
Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (§ 1 Abs. 1 a - b) 
werden Abwassergebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
 

§ 12 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 

 
(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird nach der Abwassermenge 
bemessen, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit 
für die Gebühr ist 1 cbm Abwasser. 
 
Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten Wasserversor-
gungsanlagen zugeführte Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf dem Grund-
stück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge, soweit der Abzug nicht nach Ab-
satz 2 ausgeschlossen ist. Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Was-
sermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhal-
tung wird die Wassermenge um 18 m³/Jahr für jede Großvieheinheit, bezogen auf den statis-
tischen Umrechnungsschlüssel, herabgesetzt; der Gebührenberechnung wird mindestens 
eine Abwassermenge von 40 m³ /Jahr pro Person zugrunde gelegt. Maßgebend für die Be-
rechnung ist die in dem Jahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl und die durchschnittlich mit 
Wasser zu versorgende Personenzahl. 
 
Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch Wassermesser ermittelt. Bei der 
Wassermenge aus der öffentlichen Versorgungsanlage gilt die für die Erhebung des Was-
sergeldes zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. Lässt der Gebührenpflichtige bei privaten 
Wasserversorgungsanlagen keinen Wassermesser einbauen, ist die Gemeinde berechtigt, 
die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge zu schätzen. Hat ein Wassermesser nicht 
richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten 
Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 
(2) Von dem Abzug nach Absatz 1 sind ausgeschlossen: 

a) Wassermengen bis 8 m³ monatlich, sofern es sich um Wasser für laufend wiederkeh-
rende Verwendungszwecke handelt (gilt nicht für b bis d), 

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser, 
d) das für Schwimmbecken verwendete Wasser. 
  
(3) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Als Berechnungsgrundlage für den Erhebungs-
zeitraum gilt der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalender-
jahres vorausgeht.  
 

§ 13 
Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 

 
(1) Die Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird nach der überbauten 
und befestigten (z. B. Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen und Plattenbeläge) 
Grundstücksfläche bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Abwas-
seranlage gelangt. Je 30 m² sind eine Berechnungseinheit. Flächen werden jeweils auf volle 
30 m² aufgerundet. 
 
(2) Der Gebührenpflichtige hat der Gemeinde auf deren Aufforderung binnen eines Monats 
die Berechnungsgrundlagen mitzuteilen. Änderungen der überbauten und befestigten 
Grundstücksfläche hat der Gebührenpflichtige unaufgefordert innerhalb eines Monats nach 



Fertigstellung der Gemeinde mitzuteilen. Maßgebend für die Gebührenerhebung sind die am 
01.01. des Erhebungszeitraumes bestehenden Verhältnisse. 
 
(3) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Abs. 2 nicht fristgemäß 
nach, so kann die Gemeinde die Berechnungsdaten schätzen. 
 
(4) Ist auf dem Grundstück eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) mit (Not-) 
Überlauf in das Kanalnetz vorhanden, die ein Mindestfassungsvolumen von 2 m³ hat und die 
zur Sammlung und/oder zum Gebrauch von Niederschlagswasser dient, reduziert sich auf 
Antrag des Grundstückseigentümers der Umfang der überbauten und befestigten Fläche, von 
der das Niederschlagswasser in diese Einrichtung abgeleitet wird, im Verhältnis um 20 m² je 
m³ Fassungsvermögen des Auffangbehälters. Daraus resultierende negative Berechnungs-
grundlagen finden keine Berücksichtigung. Ist ein (Not-)Überlauf in das Kanalnetz nicht vor-
handen, wird die gesamte überbaute und befestigte Fläche, von der aus Niederschlagswasser 
in die genehmigte Einrichtung gelangt, in Abzug gebracht. 
 
 

§ 14 
Gebührensatz 

 
Die Abwassergebühr beträgt 

a) bei der Schmutzwasserbeseitigung            3,88 € je m³ Schmutzwasser, 
b) bei der Niederschlagswasserbeseitigung   6,39 € je angefangene 30 m² überbauter oder 

befestigter Grundstücksfläche. 
 
 

§ 15 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen ist oder der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage von dem 
Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss besei-
tigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
 
 

§ 16 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist, wer nach den grundsteuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der 
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit 
wäre. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer vom Beginn des Vierteljahres an, das 
der Rechtsänderung folgt, zur Gebührenzahlung herangezogen, wenn der bisherige Eigen-
tümer der Gemeinde den Eigentumswechsel nachweist. Der bisherige Eigentümer haftet 
gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren bis zum Ablauf des Kalenderjahres. 
 
 

§ 17 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntga-
be des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung der Abschlagszahlungen. Die 
Gebühr und die Abschlagszahlung können zusammen mit anderen Abgaben angefordert 
werden. 
 
(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Schmutzwassergebühr 
sind vierteljährlich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11 des laufenden 
Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berech-
nungsdaten des Vorjahres festgesetzt.  



 
Die festzusetzende Niederschlagswassergebühr ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. 
 
(3) Die Schmutzwassergebühr nach § 12 Abs. 1 wird nach der Menge des dem Grundstück 
im Vorjahr zugeführten Wassers vorläufig berechnet. Das Vorjahr wird gleichzeitig endgültig 
abgerechnet. Bestand im Vorjahr noch keine Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzungs-
umfang seitdem wesentlich geändert, wird die zugrundezulegende Wassermenge geschätzt. 
Bei Beendigung der Gebührenpflicht oder bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen wird 
unverzüglich die zugeführte Wassermenge ermittelt und abgerechnet. 
 
(4) Auf Antrag kann der Gebührenschuldner den Vorauszahlungsbetrag einmal jährlich zum 
01.07. entrichten. 
 
 

IV. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 18 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 
Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der 
Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück Anlagen 
vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen (z. B. grundstückseigene Brun-
nen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat der Abgaben-
pflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. Beauf-
tragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um 
Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprüfen; die Ab-
gabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 

§ 19 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Zur Ermittlung der Beitrags- und Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge 

und Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung fol-
gender Daten gemäß § 13 in Verbindung mit § 11 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) in 
der zuletzt geltenden Fassung zulässig aus Datenbeständen, die aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 und 28 Baugesetzbuch (BauGB) und § 3 des 
Gesetzes zur Erleichterung des Wohnungsbaues im Planungs- und Baurecht sowie zur 
Änderung mietrechtlicher Vorschriften - WoBauErlG - bekannt geworden sind, aus dem 
beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grundbuchamt ge-
führten Grundbüchern, aus den bei der Kämmereiabteilung des Amtes Breitenburg ge-
führten grundstücksbezogenen Dateien, aus den bei der Bauabteilung des Amtes Brei-
tenburg geführten Bauakten, Liegenschaftsdateien und Kaufverträgen, aus Meldedatei-
en des Einwohnermeldeamtes des Amtes Breitenburg, aus der Gewerbekartei des Ord-
nungsamtes des Amtes Breitenburg sowie aus Kundendateien des Wasserbeschaf-
fungsverbandes „Mittleres Störgebiet“ in Brokstedt: 
 
Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer, zur Nutzung von Grundstü-
cken dinglich Berechtigte, Inhaber von Betrieben, Grundbuchbezeichnungen, Eigen-
tumsverhältnisse, Anschriften von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümern, 
Personenzahl je Grundstück, Baulastenverzeichnisse, Grunddienstbarkeiten, 
Verbrauchsdaten. 

 
(2) Soweit zur Veranlagung von Beiträgen und Gebühren nach der Satzung im Einzelfall er-
forderlich, dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezo-
gene Daten erhoben werden. 



 
(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Beitrags- und 
Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 
 
(4) Die Speicherung und Verwendung der Daten auf Datenträger der jeweiligen EDV-Anlage 
des Amtes Breitenburg sind zulässig. 

 
 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach §§ 13 Abs. 2 und 18 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
Diese Beitrags- und Gebührensatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
entsprechenden Vorschriften der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Breitenberg vom 11.12.1989 außer Kraft. 
 
 
 
Breitenberg, den 17.12.2001 
 

 
Gemeinde Breitenberg 

Meyer 
Bürgermeister 


